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Das Bundesverfassungsgericht 
Hüter der Umwelt? 

!. Zwei alternative Konzepte politischer Steuerung und rechtlicher Kontrolle: 
Umweltrecht zwilchen Ergebnisorientierung und Prozedurd.lisierung 

Umweltschutz findet heute zumindest in rhetorischen Beschwichtigungsformeln 
~als Schicksalsaufgabe des modernen Staates,,' allgemeine AufmerksamkeIt. Gleich­
wohl fehlt eine verfassungsrechrliche Justierung eines ökologischen Überlebenspro­
grammes im Grundgesetz. De lege ferenda scheint ein Grundrecht auf menschen­
würdige Umwelt nach den anfänglichen Ambirionen der sozial-liberalen Koalition 
in den frühen siebziger Jahren mittlerweile ohne Chancen zu sein.' Hingegen ist die 
Einfügung einer neuen Staatszielbestimmung .. Umweltschutz~ inzwischen fast 
schon zum verfassungspolitischen Markenzeichen konservativer Umweltpolitik 
avanciert. dem die Opposition kaum mehr entgegenzusetzen vermag als den 
Anspruch, diese Position bereits von Anfang an vertreten zu haben. Die dahinter­
stehende politische Intention ist leicht ausz.umachen. Während ein Umweltgrund­

recht eine von den Gerichten nur schwer zu bewältigende Anspruchslawine auf 
bisher versäumte Maßnahmen zum Sehutz der Umwelt auslösen müßte, verspricht 

eine für das System des Individualrechtsschutzes weit weniger folgenreiche Staats­
zielbestimmung vor allem einen legitimatorischen EHekt. l 

Im Zusammenhang mit diesen verfassungsinnovariven Aktlvitäten der politischen 
Parteien erscheint die hier zu konstatierende Zurückhalrung des Bundesverfassungs­
gerichts bemerkenswert. Ist es doch seit mehreren Jahren in die umwelrpolitische 
Kontroverse und ihre rechtsförmigen Muster der Konfliktbearbeimng involviert. 
ohne die Normierung eines Umweltgrundrechts oder einer umweltschützenden 
Staatszielbestimmung für verfassungsrechtlich erforderlich zu erklären.' Vielmehr 
entwickelt es seine Rechtsprechung zum Umweltschutz aus seiner .1l1gemeinen Ver­
fassungsrechtsdogmatik heraus . 
Daß der Verfassungsgesetzgeber im Ansatz des Bundesverfassungsgerichts für die 

, R. Breuer. Umweh"hutzrechl, in: v. Mü"ch (Hrsg-l, B<'90nclcre> Vcrw.ltungsre<:ht, 6. AuO_ Ber· 
lin-New York '981, S. 04'; . 

l Vgl. Umwdtprogrnmm da Bundrsregienmg von '97', BT-Dn Vlil7'O; Die Freiburger Thesen der 
Liberalen, Reinbek '97', S. J 09 H.; A rbeitsgemein,ch:.f, S07.ialdemokr.tischer Juristen, ZR!' 71, 76; R.1I 
von S~chvcrständigen {ür UmweltfroGcn, Umwehgutach.en '976, Rdn. 6)4 f{.; zum deneiugen Me;­
nunSGSund vg/. Sendie. , UPR 8" J; Bend., UPR h, ~4~; Broucr, ._ ._ O . 

~ Wie die polnische WiS5Cnsch.l.h hinreichend bdeg' hOl, ist die Präferenz für ,.symboli< U$C of poli,;"". 
(vgJ. dl'lu Mu.ny Eddman, Politik lls RilmJ. D,e symbolischen Funktionen st.Udicher In";tutionen 
und politischen Handelns. Frankfun '976, S. 22 ff.) immer dann zu beobachten, wenn r •• le Ver'.inde­
rungen .uf .... rhn Widerst. nd .<toBen wurden. D ies iSI.uch in b~zug auf die neue"e Diskussion üb" di~ 
Ändaung \'on L.>.ndeswrf:usungen und des Grundgese,ze-s r<St~u$tdlc(l (vgl. d;uu Der Spiegel, 1811984). 
Wollte man wirklich die recht.liche Konuolldichtt erhohen, ,<,'are die Einhihrung der Verb""d.<kl>ge 
wohl das tluglicher. Mine! a.Is eine Verfa.ssun&$anderung. 

4 Vgl. dazu Scndlcr. , . • . o. 
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rechrlichen Grundlagen der Umwe!rpoJitik nicht gefordert ist, läßt den Schluß zu, 

die vom Bundesyerfassungsgericht ausgeübten Funktionen der politischen Steue­
rung und Kontrolle im Integral der suprema potestas S seien mittlerweile so unan­
greifbar, daß sie von einem neuen verfassungsreformatorischen Verreehdichungs­
schub keinen wesentlichen politischen Zugewinn erwarten könnten. Somit doku­
mentiert gerade die ohne formelle verfassungsmäßige Institutlonalisierung des 

Umwc\tschutzes ausgeübte Judikatur des Bundesverfassungsgerichts den Spielraum 
seiner politischen Gestaltungsmacht. 
Vier Entscheidungen haben hier besondere Beachtung verdient6: 

(I) Der .Kalkar-Beschluß~ zum »Schnellen Brüter« vom 8. 8. 1978 (BVerfGE 49. 
89 H.) 

(2) Der "Mülheil1l-Kärlich-Beschluß~ vom 20. 11. 1979 (BVerfGE 53, 30 ff.) 
(3) Der »Fluglärm- Beschluß. zum Flughafen Düsseldorf-Lohausen vom 14 . I. 1981 

(BVerfGE 56, 54 H.) 
(.4) Der "Naßluskiesungs-Beschluß« zum Wasserhaushaltsrecht vom l 5. 7· t9B 1 

(BVerfGE 58, 300 H.) 
Im folgenden wird untersucht, auf welche verhssungsrechdicheo Konfliktkonstella­
tionen sich die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts beziehen und mit 
welchen normativen Leitbildern die Lösungsversuche der Rechtsprechung operie­
ren. Obwohl der Umweltschutz im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit liegt, 

zeige bereits die prozessuale Ausgangsposition - Verfassungsbeschwerden und Vor­
lagebeschlüsse -, daß hier vor dem Verfassungsgericht kein Konflikt zwischen den 

dominierenden Machtträgern des politischen Systems ausgetragen wird. Vielmehr 
seheim das Bundesverfassungsgericht einmal mehr als »Superrevisionsinst:\nz~ ange­
rufen zu werden, um Konsistenzprobleme der Verrechdichung des Umweltschutzes 
und die Akzeptanzprobleme bereits justitialisierter Konfliktcntscheidungen zu 
lösen. Damit wird deutlich, wo die politische Konfrontationslin;e verläuft, über die 
das Gericht zu befinden har. Es geht um die Kritik, die von der Peripherie des 

politischen Systems durch Bürger, die mit den tradierten Lösungsmustern der Pro­
grammencwicklung und Jmplememaüon des Umweltschutzes nicht mehr zufrieden 
sind, arrikulien wird, während die Grundstrukturen der Umwcltpolitik im Zentrum 
der politischen Herrschaft unter Pareeien, Regierungen und Behörden weithin unbe­
stritten sind. 
Angerufen zur Kompensation der selektiven Problem- und Inceressenbcrücksicllli­

gungsmuster der dominierenden Machrkoalieion kann sich d:\s Bundesverfassungs­
gericht an zwei begrifflich zu unterscheidenden Kontrollmodellen orientieren. Den 

Ansprüchen der deutschen Rechtsstaatsentwicklung entsprechend liegt ein Schwer­
punkt der justizförmigen Kontrolle politisch-administrativen Handelns in maeerieJl­

rechtlichen Richtigkeitserwägungen, die sich primär auf das Ergebnis der jeweiligen 
Entscheidungen beziehen'. Dem entspricht die Lehre zu den im Umweltrecht so 

zentralen unbestimmten Redmbegriffen, nach der die juristische Opcrationalisie­
rung von gesetzlichen Blankettformeln wie ~Gefahr" (§ 5 NT. I BfmSchG), ,. Vor­
sorge" (§ 5 Nr. 2 BlmSchG und § 711 NT. 3 AtG), .. allgemein anerkannte Regeln der 

s vgl. ·.ur politikwisscmch3ftlichen Analyse O.win M .. ssing, Du Bundc<vcrf>..<sungsgerich •• !s Instru­
ment SOZialer Kontrolle, in : Mehdi Tohidipur (Hrsg.), Verhssung, Verlassungsgcrichuborkeit, PoliLik, 
fr~nk/urt!Main \976, $. )0 (38 L). 

6 D=i. ill j"doch d.tl Arien.1 du umwehTtJevw.cn EnlSchcidungen dct Gu-idll .. noel, nicht ersc.hoph. 
Neben den späte"n JudilUl"" zum .. omuen GenehmigungsrechI (BV.rfGE 61, 82 fL) liegen den aller­
dings prim:ir im enleig,nungs- und pbnungsrechtlichen Komexl crglngencn EnL<cheidungcn ",ur .H,m­
burg .. V-Bahn- (BVeriGE 41, ~?7 H.) und zur .Bad Dürkheimtf Gondelbahn- (BVerfGE S6, 148 ff.) 
",iduige umwcltpoliti,ehe Problem5ldlUJ1gcn zugrulldc. 

7 Vgl. dazu F. W. $charpf, Die politischen Kosten des R«hts.m'LI, Tiibingcn J970. 
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Technik « (§ 7a WHG), »Stand der Technik" (§ 5 Nr. ~ BImSehG) oder "Stand von 
Wissenschaft und Technik" (§ 7 Ir Nr. 3 AtG) nur eine rechtlich zutreffende Ent­
scheidung ermöglicht. Dieser essentialistische Rechtsbegrif( verlangt nach einer aus 

dem Recht definitiv ableitbaren Entscheidung über die Fragen : 

- Wie sicher ist sicher genug? 
- Welche umweltpolilischen Grenzwerrbcstimmungen ergeben sich aus dem Schutuweck des 

Geselus? 
- Welche umweltgefährdenden Handlungen sind grundsäc:dich zu unlerbinden? 

Dem entspricht ein verbreiteter PolitikbegriH, der gleichfalls allein auf Inhalte fixier! 

ist. Wie unpolitisch solche Auffassungen sind, zeigt sich darin, daß sich hier die 
Sichtweisen von fetischisienen ökonomischen und ökologischen Positionen treffen. 

Für die einen ist die Umweltpolitik durch die Kalküle volkswinschafrlicher Ratio­

nalitälsberechnungen bestimmbar, für die anderen gibt die IntegriLät ökologischer 
Kreisläufe die unabänderliche Muschzahl für die Umweltpolitik vor. Zu Recht kon­

statiert ein kriuscher Beobachter umweltpolitischer Grenzwertkonzepte für beide 
kontroversen Standpunkte ein gebeimes Einverständnis: "for bOlh of thern, the 
important thing is outcome. not process; both are interested in the decisions that are 
made, ncr how they are made«i. 

Damie ist das alternative Kontrollmodell bereirs angedeutet: »rationality of process, 
nOt of outcorne ,,9. Eine prozeßorientiene Rechtmäßigkeitskontrolle hat demgemäß 
darauf 3.bzustellen, 

- auf wdcher Ebene der horizont.alen Gewahemeilung die umwcltpolillSchcn Lcilemschei~ 
dungen {allen müssen, 

- in welchen Formen die Programmen[Wicklung Slallzufinden hat , 
- \Velche Verfa.hren und Beteiligungen die administrativen [mplement'HioDsprozesse zu beach-

ten haben und welche Abwagungsvorgänge den Einzelent~cheidungen :wgrunde liegen müs­
sen. 

Die eben skizzierte Differenzierung zwischen ergebnis- und proz,eßorientienen 
Rechtmäßigkeitskriterien ist Juristen aus dem Planungsrecht bekannt, wo zwischen 
Planen als Vorgang und dem Plan als Produkt dieses Vorganges unterschieden 
wird 10. Sie wird don als komplementäre Anlage von richterlichen Priifungsdimen­
sionen verstanden . Zumindest für die hier zu behandelnde Ebene der verfassungs­
rechtlichen Justierung der Umweltpolitik ergeben sich aber auch unterschiedliche 
Kontrollfunktionen. Während eine ergebnisorientiene Judikatur dem Gesetzgeber 
den Inhalt der Umwehpolitik vorgibt bzw. den von ihm verfolgten Kurs positlv 
legitimiert, readressien eine prozeßorientierrc Kritik umweIrpolitischer Entschei­

dungen die Problemlösung lediglich erneut an die primär zuständigen polilisch­
administrativen Instanzen mir der Maßgabe der form- und funktionsgerechten 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben . Suggeriert die erste Lösung leicht die verfassungs­
rechtlich zu gewährleistende Garantie eines ökologischen ,.,juste milieu « JJ. so präfe­

riert die zweite Lösung in bezug auf die Politikinhalte dic Deklaration des "judical­
self restraint« und der "politica.! questioo « und setzt statt dessen auf die korrektive 
Kraft von formal-rationalen Entscheidungsbindungen, die die ll1eorie demokra­
tischer und rechtsstaatlicher Verfahren postuliert". 

ß G. Maion., ZfU 81, }O\ (}e6). 
9 A .. 1. 0 ., S. J07. 

'0 Vt;1. dazu BVerwGE 41. 67 (7'); 41 . )09 (}Il) . Flo"'&1'" und jiings. L>dcur, UPR S4, I ff. mit der 
Betonung I'rozedur~ler Abw:it;Ungskrilenen. 

" VgJ. zu ähnlichen Tendenz<n dC5 . Wiruch.fuverhs.<ungsrechu. die hie.r ,d'l'uert~ Kritik von 
H. Elunke (Winscha[, uud Verfassung, Karlsruoc '96., S. 17 fC). 

II Auf den rec.hl"heorc';$Chen Hintergrund dies~( Überlegungcn bnn hjor nur kUr;< Wng""';".n w<rdcn : 
Seit einiger Zeit wird die bore;" von M •. , Weber di,gnosllzierte Krise des fom"len R""hts ,ngesich,s 
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[J. Die "praktische Vernunft" als Garant ei'les .dynamischen 
Grundrechzssch ulUS K? 

Der ,.Kalkar-Ems<::heidung_ (BVcrfGE 49, 89) liegt ein Vorlagebeschluß des OVG 

Münster gemäß Art. tOO [ GG zugrunde (NJW 711, 439), der auf prozeßorientierren 
Erwägungen beruhe. Haue das OVG Münster unter Hinweis auf die Wesentlich­
keicscheorie'J die Entscbeidung des Parlaments über den Einstieg in eine so folgen­
reiche Technologie wie die des ,.Schnellen Brütcrs- für verfassungsrcchclich unab­

dingbar gchalcen, so zjelt der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts im Gegensatz 
dazu gerade auf die Thematisierung ergebnisorientierrer Erwägungen. Im gleichen 
Umfang wie hier der .dynamische Grundrechtsschuczft (S. (37) durch eine Risiko­
abschätzung nach dem Standard ~prakc.ischer Vernunft« (S. 143) materiell als 
gewährleistbar erachte{ wird, verlieren die prozeduralen Bedenken des OVG Mün­
ster an Gewicht, nur durch eine förmliche Parl~mentsentscheidung könne die Sub­
stanz des demokratischen Rechtsstaates bei der Kontrolle moderner Technologie­

emwicklung erhalten bleiben. 
Damit erhälr der in der Wesentlichkeitstheorie dahingehend präzisierte Grundsatz 
des allgemeinen Gesetzesvorbehalts, der Gesetzgeber müsse in den von ihm erlasse­
nen Normen das Wesentliche eines Politikbereiches selbst festlegen und dürfe dies 
nicht der Ausgestaltung durch die Verwaltung überlassen, für das Recht des 

Umweltschutz.es und der technischen Sicherheit einen grundsätzlich weniger 
anspruchsvollen Rang als etwa im Schulrechc. Hier ist die Einführung der obligato­

rischen Fördersrufe'" die Regelung des Schulabschlusses'l, die Einrichrung der 
reformierten Oberstufe'6 und sogar des Sexualkundeunterrichts'7 für parlamems­

pflichtlg erachtet worden. Die 1959 für die Genehmigung von Kemenergieanlagen 
formulierte gesetzliche Voraussetzung) die nach dem ~S(and von Wissenschaft und 
Technik. erforderliche Vorsorge gegen die Gefahren ionisierender Strahlen müsse 

gewährleistet sein (§ 7 II N r. 3 AtG), reicht nach Ansicht des Zweiten Senates aus, 
um das Wesentliche der durch die Kernenergie verursachten Gefahrendimensionen 
als parlamentsförmig geregelt zu sehen (5. 129 H.). Das damals bereits 20 Jahre alte 
Gesetz. vermag so die Abfolge ganze Reaktorbaulinien und den Paradigmenwandel 
in den .. Sicherheitsphilosophien« ohne normativen Schaden 3n seiner Regelungsqua­

litat zu überstehen . 
Damit verbunden ist das höchstrichterliche Attest der verfassungsrechtlichen Unbe­
denklichkeit der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe zur legislativen Kontu­
rierung der erforderlichen Umweltqualität und der zu tolerierenden Risiken 
(5 . 133 H.). Ganz ausdrücklich stellt der Senat fest, der Gesetzgeber sei »nicht gehal­
ten, die möglichen Rislkoan.en, Risikofakcoren, die Verfahren zu ihrer Ermittlung 

oder feste To}eranzwene zu bestimmen " (S. '39)' Gerade dies macht jedoch den 
Kernbestand aller auf quantifizierte Grenzwerre hin angelegten umweltpolitischen 
Regelungskonzepte aus ,s. Angesichts der für den Normalbecrieb von Kemkraftwer-

zunehmender materio.ler - d. h. für ihn vor .llem ökonomischer - R.."ionali.ierung'lenden~n (vgl. Wirt­
schaft und Gcsd Isch.f" Tiibingtn 197', S. S 10 ff.) durch die Ans'lze zur " Pro~dur,jisierung" des 
R~chlS (vgl. dazu R. Wiethöher, in, J.hrbuch für Rcch'ssoziologir und R«:hlSlhrorie, B~nd 8 (198.), 
S. J8 ff.) \Jod zum .reflex.iven Rech,. (vgJ. d,zu G. Teuhncr, ARS!' S8 (19g.). S. IJ ff.) zu v.r~rbeilen 
verSuch,. 

I J VgJ. dazu Küker, NJW 77, 1)1). 

l~ BV"'-/GE J~, ,65 ('91 ). 

's SV.rlGE 4', '$I (260). 
16 BVcrlGF 45,400 (4 1 7). 
'7 BVmvGE 47, '94 (197)· 
,S Vgl. d~zu KacpfdlWeidncr, Norrnbild\Jng und Implement.lion. IrlleresscnhcrVcksiehugungsmuSter in 

Progro.mmsrruk,uren von lultre.inh,l,epolitiken, in : R. M.ynlz (Hrsg.), Jmplcmenlarion polilischer 
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ken in § 45 i. V.rn. Anhang X, Spalte 2 StrSch V höchstzulässigen Strahlendosen von 
30 mrem/a und der Definition des zu beherrschenden »größranzullehmcnden 
Unfalls. (GAU) in den Leitlinien der Reaktorsicherheitskommission" bleibt dic 

gesetzliche Genehmigungsgrundlage, Vorsorge nach dem »Scand von Wissenschaft 
und Technik~ (§ 7 II NT. 3 AtG) zu treffen, kaum mehr als eine >oaspirative Zielfor­
mel~'o für eine reaktorsicherhe.itstechnische Programmenrwicklung jenseits p~r1a­

memarischer Steuerungsinsrrumente. 
Daß damit »Behörden und Gerichte ... das Rege!ungsdefizit der normativen Ebene 

ausgleichen« müssen (S . (39), rechtfertigt das Bundesverfassungsgericht mit den 
.besonderen Schwierigkeiten, die in der Natur des Rege!ungsgegensrandes liegen. 
(S. IH). Dem liegt ein Vorvemändnis über das Verhähnis von Recht und Technik 
zugrunde, das Juristen immer wieder in besinnlichen Wesensschauen über die 
.Dynamik der Technik" und die "Statik des Rechcs« kultiviert haben". Danach 

zeichnet sich die Technik durch ihre ständige Innovationsfähigkeit und ihre immer 
differenzierter werdenden sicherheitsrechnischen Anforderungen auS, während dem 
Recht gerade nicht die Fähigkeit zu detaillierten Regelungen und sündigen Novel­
lierungen, sondern eine auf Dauerhaftigkeit und Allgemeinheit angelegte Regelungs­
qualität zu eigen sei. Dies mache den legislativen Gebrauch unbestimmter Rcchts­
begriffe erforderlich, um den technischen Entwicklungen offene .. adaptive Schar­

nierbegriffe« zur Seite zu stellen". Die in § 7 JI Nr. 3 AtG enthaltene Genehrni­
gungsformel, kerntechnische Risikovorsorge sei nach dem »Stand von Wissenschaft 
und Technik« zu treffen, wird geradezu zum Garanten des postulienen »dynami­
schen Grundrcchtsschutzes<I (S. (37) überhöht: "Sie hilft, den Schutzzweck des § [ 
Nr. 2 AwmG jeweils besrmöglich zu verwirklichen. Die gesetzliche Fixierung eines 
bestimmten Sicherheitssrandards durch die Aufstellung starrer Regeln würde dem­
gegenüber, wenn sie sich überhaupt bewerkstelligen ließe, die technische Weiterent­

wicklung wie die ihr jeweils angemessene Sicherung der Grundrechte eher hemmen 
als fördern .«: (S. [)7) 

Dieser AnsiclH liegen zwei Mißverständnisse zugrunde. Zum einen unterschätzt das 
Bundesverfassungsgericht den hohen immanenten Normierungsbed:lrf der Groß­
technologie, zum anderen überschätzt es die Leitbildfunktion, die die technikbezo­
genen unbestimmten Rechtsbegriffe auf die Entwicklung untcrgesetzlicher Norm­
werke und des technischen Fortschritts selbst haben können. Hätte d35 Bundesver­
fassungsgericht die Struktur der »Normpyramide«'J, die von der formellen Spitze 
des AtOmgesetze.s über Rechtsverordnuogen, Verwaltungsvorschrifren, Empfehlun­
gen von Sachverständigengremien, Regeln des durch einen Organisationserlaß des 
BMI konstit:uicnen Kerntechnischen Ausschusses bis hin zur privaren technischen 
Normung reicht , kritisch untersucht, wäre die Frage nach möglichen SteuerungsbTÜ­
ehen im Nonnenrwickiungsprozeß unabweislich geworden . 

Prognmme. Königslemrrs. 19S0, S. 81 , R. Woll, Rechtsordnung und Technostrukrur. Di~ Gr~nzcn 
n.1;ulativcr Politik im Bereich d .. Ktrnenugi~. in: J.hrbu,h (ür RechlS.<oziologie und RechuthCQric. 
B>.nd S (t98». S. '40 Ir. 

'9 Vgl. dnu RSK-Lc;tlinien für Druckwlsserre>.ktottn, ~ . Auspbc vom 14. !. '979. Koln '97'. 
10 BbnkenburglKr.lUtkrnmcr. Ein Vcrwahung'progromm als K .. bde von Rethl<vorschrifun: D ... 

ArbeiufÖrdcrung.gcm~. in : M.yn,z (FN ,8), S. 1)8 (1 )9) ' 
21 Vgl. dazu ßreucr, AoR 101 ('976).4611.; luke., NJW 78, 241; Bender, NJW 78, '941 ; Backhcrms, JuS 

80, 9; Osscnbühl. DÖV S,. 8JJ und meine Kritik in : R. Woll. Ocr Sund de, Technik . Geschich.c, 
Struk,urelcmcnte und funktion der VcrrechLlichunc technischer Risiken :lIT1 Beispi.1 des Immissions­
schutzes, eingereichte Diss . HlßJ10vcr '984. s. 270 (I. 

12 VgJ. dazu kritisch Lodeur, Levi31hll1 '979. S. )6c Ir. uod spezielilur das Verf:usungsrecht Hascll...dcur, 
Ved;1S,ungsgcrichtsbarkc;, unJ politisches System. frankiunIMa.in-Ncw Yorl< ,,80, S. 161 H. 

2) Vgl. dazu Bechr. DlN-Mi". 78, 690. 

24J 
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der Bedarf an einer vielzahl 
von Normwerken ~ur Regulierung der kerntechnischen Enrwicklung unbestreitbar 
ist. [hre Zahl wird heute mit ca. 400 Regelwerken angegeben'~ . Neben einem Dut­

zend Rechtsvorschriften finden sich don 51 Festlegungen des Länderausschusses für 
Atomkernenergie. Mit über 100 DIN-Normen und über tOD geplanten Regeln des 

Kernteehnisehen Ausschusses und einer Vielzahl von ~ Empfehlungen" und DLeitli­
nien- von ministeriellen Beratungsgremien wie Reaktorsicherheitskommission und 
Strahlenschutzkommission dominieren jedoch die Vorschriftenwerke substaatlicher 
Organisationen". Während sich die staatlichen Vorschriften auf formell-prozedu­

rale Ablaufstadien der "dministrativen Bearbeitung des Genehmigungsverfahrens 
konzemricren, definiert das vielfach vcrnetzte Rege1werk substaatJicher Organisa­
tionen die sicherheics(echnisch entscheidenden Risikoschwellen'o . 
Dieses technologicpolieisch zemule Problem der Auslagerung der Risikobewenung 
an nichcscaadiche Gremien, in denen durch immer weiter arbeitsteilig vorangetrie­

bene Delegation und SubdeJegauon der Nonnerstellung die einschlägig ~interessier­
ten Kreise« von Reaktonndustrie und Energiewirtschaft eine informale Normungs­
kompetenz über die Dimensionierung von Sicherheitskonzepten und Risikoberei­
chen erhalten '7 , nimmt das Bundesverfassungsgericht nicht zur Kenntnis. Die unbe­
stimmten RechtSbegriffe haben nach seiner Betrachtungsweise vielmehr auch im 
technischen Umweltrecht die klassische funktion, die Feineinstellung der Staatsge­
walten zueinander zu justiereIl. Hier entscheidet sich das Bundesverfassungsgericht, 
die Beuneilungskompetel1z über technische Risiken primär .in die Hand der Exe­
kutive zu geben, deren rechtliche Handlungsfonnen sie für die edorderliche Anpas­

sung sehr viel besser ausrüsten als den Gesetzgeber" (5. 139/40). Daß aber die 
Genehmigungsbehärdcn nicht im hinreichenden Maße über hauseigene wissen­
schafdich-technische Kompetenz verfügen, sondern ihrerseits auf den externen 
Sachverstand von Wissenschaft, Gutachrerorganisationen, Industrie- und Energie­

wirtschaft zurückgreifen müssen, veranlaßt das Bundesverfassungsgericht nicht zu 
weiteren staarstheoretischen Überlegungen, obwohl die Konstitution eines "private 
government"J8 der (echnischen Regulation neben und außerhaJb der Staatsorgan isa­

(ion verfassungsrechdichc Bedenken geradezu aufdrängt. Sratt die Grenzen der 

durch den unbestimmten Rechrsbcgri(f .. Stand von Wissenschaft und Technik" legi­
timienen Erosion der politisch-administrativen Steuerung der Risikodimensionie­
rung auf der Ebene der Programmenen!wieklung abzustecken, deutet das Bundes­
verfassungsgericht auch noch eine mögliche Lockerung der judikativen KomroJl­
dichte über die Genehmigungsentscheidungen in der Implementationsphase .1n, 
indem es die tr3ditionsreiche unbeschränkte Nachprüfbarkeit unbestimmter Rechts­

begriffe bei der Bewertung technischer Normen und St;tndards umer BeLug auf die 

14 Vgl. A. KcUenna'lIl , Struktur und Zust.ndekommen sichcrheit,cclcv>llter Bestimmungen in !fdm;sch"n 
Regelwcrken für kcmtcchnisc.he Anl.gen, in: Nicklisch/Schoudius/Wlgncr, Die Rolle des wissenschaft · 
lich-t~chnischen S~chvcrst.ndfS bei der Genehmigung ch.mischer und kcm.echtlischcr Allbgen, He;­
delbe,g 1991, $. Jl . 

• \ A. 1.0. 
26 Vgl. d;uu WoH (F:\ 18). 
lT A . ,. O. und R. PiISC""" Das BundesverhssungsguiclH als Verf,hrcnsgc<ttzgebcr- Zur lmplemenlJlion 

\"on Veriahren<rccht durch das BVcrlG;un Bti$piel des Olom~rcn Genehmigungsvcriahrens, VCI"" . Ms ., 
erscheint in Band 10 de; Jilirbuchs {ilr Rtch.s;oz;ologic und Rcchtstheoric; sOWIe fur an.loge Prozesse 
im lmmission%chutz A. H,nning, Umweltschul~ und ilberbcIriebliche .. dmi"h. Normung, KolnlBer· 
linlBonnJMünchcn 1976. 

28 Vgl. dozu .lIgemein: M. V. N.del, Th. Hiddtn Dimension of Public I'olicy, Priv ... Govemments .nd 
thc Policy-Mlking-Proec", in: Thc Journa! 01 Polillcs 1971, S. 491 ff.: SI. M.cauly. Private Govcrnmenl, 
'·crv . Ms., Wiscon<in - M,di,on 19S}; tur die Umwcltpoli.ik spezieU meine Arbei •• Der Sund dcr 
Te.:hnik . , •. A. o. (FN '1),5. 1)4 Ir. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-3-239 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 18:04:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1984-3-239


"Voerde-Entscheid u ng « des ßu ndesverwaltu ngsgerichts '9 al s noch »offen" bezeich­

oet (5. I 36). 
Somit bleibt festwhalten, daß das Bundesverfassungsgericht offensichtlich an einer 
restriktiven Komrolle der prozeßoricntierten Dimension der Umweltpolitik 

zunkhst wenig interessiert war. Damit hat es sich auch der Chance begeben, die 
"Wesendichkeitstheorie« für die Technikkontrolle problcmadäquat zu reformulie­
ren. Wenn es nämlich mittlerweile zum Grundbestand polirikwissenschafrlicher 
Erkenntnisse gehört, daß .. Gesetze zunehmend nur noch Ermächtigung und Auftrag 

dar(stellen), die Staatstärigkeit von der Verwaltung (und hier auch noch von dem 
privaten Interessenten, R. W.) her zu entwickeln«)O, wäre zumindest die parlamen­

tarische Entscheidung über die Organislltion dieses Programmentwicklungsprozes­
ses als .. wesentlich" anzusehen, die die Enthahsamkeil des Gesetzgebers bezüglich 
der inhaltlichen Qualir:it der politischen Steuerung teilweise kompensieren 

könnte. 
Statt dessen vertritt das Bundesverfassungsgericht die Losung, die Genehmigungs­
behörden könnten mit Hilfe der Incerpretationshoheit über die unbestimmten 

Rechtsbegriffe die Risikopolit..ik bestimmen. Die B:ljis für die verfassungsgerichdi­
ehe Würdigung des Steuerungsgehalts der atomrechtlichen Genehmigungsmaxime 
vom "Stand von Wissenschaft und Technik« bildet die sogcnannre »Dreistufen­
these«}' . Danach sollen die unbestimmten Rechtsbegriffe -allgemein anerkannte 

Regeln der Technik. (§ 7a WHG), »Stand der Technik « (§ 5 Nr. l BImSchG) und 

"Stand von Wissenschaft und Tt:chnik~ (§ 7 n Nr. 3 AIG) drei jeweils untcrschicd­
liehe Anspruchsniveaus an die von den jeweiligcn Technologien einzuhaltenden 
Umweltschutzst;l.ndards bezeichnen . In ihnen siehE das Bundesverfassungsgericht 
auch drei unterschiedliche Erkenmnimivcaus, indem es für § 7a WHG lediglich die 

unter den jeweiligen Praktikern vorherrschenden Auffassungen, für § 5 Nr.2 
BlmSchG bereits den Stand fortschrittlicher Verfahren und schließlich für § 7 II 
NT. 3 AtG sogar die nichr mehr durch das technisch gegenwärtig Machbare zu 
begrenzende neueste wissenschaftliche Erkenntnis zum Maßsl.'Ib nehmen will 

(5. I) 5 (,). 
Diesem normativen Stufen modell steht jedoch entgegen, daß es offensichrlieh wenig 
sinnvol! erscheint, die gleichermaßen unter das BlmSchG fallenden genehmigungs­

pflichrigen Emissionen von chemischen rabrikationsanlagen (§ 2. Nr. 17 
4. B(mSchV) und der Massentierzucht (§ 2 Nr· 45 4. BlmSchV) mit den gleichen 
Filrenechnologien lusstatrcn zu lassen. Bereits die aufgrund § 48 BlmSchG erlassene 
TA-Luft]> modifizierr den abstrakeen Maßstab des -Standes der Technik", indem sie 
erwa Staubemissionen nicht generell nach dem Grad der abscheidetechnischen 
Rückhalcbarkeit, sondern nach der Gefährlichkeit der Stoffe differenziert}) . Auch im 
Vergleich der verschiedenen Normbereiche erscheint es völlig unplausibel, wa.rum 
der Schutz der Gew~sscr vor Verunreinigungen (§ 7a WHG) sich mit einer weniger 
anspruchsvollen Technik begnügen soll als die Bekämpfung der Luftverschmutzung 
(§ 5 Nr. 2. BlmSchG). Selbst für den Vergleich mit den Sorgfaltspflichtcn der Kern­
technik gilt : es wäre unhaltbar, wenn krebsverursachende und erbgutgefährdende 

Emissionen von Dioxin deshalb weniger streng behandelt werden dürften als die 
radioaktiver Strahlung, weil einmal nur der "Stand der Teehnib, das andere Mal 

'9 BVerwGE S S, 11011. 
ja Vgl. F. Sehn,bel. Politik ohne Poli,ik~r, in: Wollm~nn (Hrsg.) , Politi k im Dickicht der Burokmit 

(L",·i.t.han Sondcrhd, )/ J 979}' S. p. 
)' Vgl. dnu kritisch Nj.:klisch, BB 8~, .6, (16) f.) und Wolf (I'N ,,), S. '70 (f. 
)1 GMIlI. (98), S. 94 . 
H Vgl. dazu Fcldh,us, DVSI. 8r, t6S (167)· 
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jedoch der n5tand von Wissenschaft und Technik- (§ 7 II Nr. 3 ArG) gesetzlich 
vorgeschrieben sei . Wenn das Bundesverfassungsgericht im Anschluß an die Recht­
.sprechung der Verwaltungsgerichte zum atomaren Genehmigungsrecht betOnt, es 
müsse »diejenige Vorsorge gegen Schäden geuoffen werden, die nach den neueseen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen für erforderlich gehalten wird" (5. , )6), so bestä­
tigt das Bundesverwalrungsgericht für den Immissionsschutz, daß der Schutz vor 
Gefahren schädlicher Umwelteinwirkungen (§ S Nr. I BImSchG) ebenfalls allein 
nach dem Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse über Ausmaß und EintriHswahr­
scheinlichkcir der jeweiligen Risikofakloren zu bemessen seil'. 
Allein vennag auch die im Anschluß an die »Dreifstufenthese« vom Bundesverfas­
sungsgericht im Hinblick auf die ,.Gefährlichkeit« einer Technologie thematisienc 
Risikoproblematik n ur wenig mehr an rechtsnonnaciv verdichtbaren Entscheidungs­
gehalten zu präsentieren. Da aufgrund der jeder Technik notwendig immanencen 
Risiken ihr Einsatz niemals völlig gefahrlos sein kann ll , bleibt immer wieder die 
Frage, »wie sicher ist sicher genug .. , zu beantwonen. Kategorische 5icherheirsposru­
lare, die etwa im »Bcrsrschutz-Uneil. des VG Freiburg mie der Forderung nach der 
absoluten Beherrschbarkeit einer Gefahr formuliert wurden)', sind damit logisch 
unhaltbar. Graduelle Konzepre, wie sie zum Beispiel im sog ... StTahlenminimie­
rungsgebot. (§ 28 rn StrSchV), die Strahlenexposition der Bevölkerung »soweit wie 
möglich. zu verringern. oder in dem vom Bundesverfassungsgericht betonten 
.. Grundsatz einer bestmöglichen Gefahrenabwehr und Risikovorsorge« (5. r 39) 
postuliere werden, treffen aber auf quantitative Risikoanalysen und quantifizierte 
Grenzwertbestimmungen, die die wissenschafdich-technische Risikoforschung 
erstellt hat. Hier entseehe dann das Problem der direktiven und selektiven Porentiale 
rechtsnonnativer Abwägungsformeln gegenuber der ingenieurwissenschafdichen 
Risikoforschung, den auf dieser Grundlage entwickelten privaten Nonnwerken und 
den mit ihnen vemetztcn untergesetzlichen Regelungen. 
Wenn das aus der ~Dreis[Ufenrhese« entnommene Postulat, im Bereich der Kern­
energie nur den »neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnis« (5. 136) als Krite­
rium der Genehmigungsfähigkeit anzuerkennen, akzeptiert wird, impliziert dies 
auch eine gesteigerte rechtliche Prüfungspflichr. Sachverständigenaussagen haben für 
das Bundesverfassungsgericht nicht ohne weiteres die Dignität präsumtiver Richtig­
keit, die das Bundesverwaltungsgericht den technischen Regelwerken zuerkannt 
hatte)7, vielmehr komme zumindest die Genehmigungsbehörde »bei sich widerspre­
chenden Sachverständigengutachten in aller Rege! nicht umhin, zu wissenschaftli­
chen Streirfragen Stellung zu nehmen« (5. 136). Die dafür vom Bundesverfassungs­
gericht entwickelten Maßstäbe legen die Vermutung nahe, daß die Richtersesscl in 
Karlsruhe dem Dreifuß des delphischen Orakels nachgebildet sind. Danach sollen 
zwar unvenneidliche Restrisiken hinzunehmen sein, während Restschäden hingegen 
ausgeschlossen werden müssen (5. 137). Der Unterschied dieser sibyllinischen Dif­
ferenzierung liegt offenbar nur im Grad der Wahrscheinlichkeit. Absehbare Schäden 
sind nicht zu tolerieren, während nicht mitletzte.r Sicherheit auszuschließende künf­
tige Schäden in Kauf zu nehmen sind (a. a. 0.). Oder anders gewendet: »Aus ver­
fassungs rechtlicher Sicht schließt das Gesetz die Genehmigung dann aus, wenn die 
Errichtung oder der Betrieb der Anlage zu Schäden führt, die sich als Grundrechts-

H BVerwGE SI. 2\0 (>\4) . Voerd •• ; Feldhaus. DVBI. 8" ,6\ (170) und Horn, UPR SJ ... 6. 
H Vgl. dazu P. Marburger. Die Regeln der Techmk 1m R~ch,. KolnlBerlin/BonnlMunchen 1979. 

s. "4 (f. 
}6 NJW 77. 1~6\ (f. 
17 BVerwGE 55. ';0. 
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verletzungen darstellen ... § 7 Abs. ! und 2 AtomG läßt indes Genehmigungen auch 
dann zu, wenn es sich nicht völlig ausschließen läßt, daß künftig durch die Errich­
tung oder den Betrieb der Anlage ein Schaden auftreten wird" (5. J40/4!). 
Den zirkulären Austausch erlaubter Restrisiken und unerlaubter Restschäden ver­
sucht der Senat durch den Topos der »praktischen Vernunh. zu kaschieren. Geneh­
migungen seien nur dann zulässig, wenn es nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik »praktisch ausgeschlossen erscheint, da.ß solche Schadensereignisse einree­
ten werdenk (5 . '43). Damit fragt sich, ob der Stand »prak.tischer Vernunft" mehr 
sein kann als der Standard der Praktiker der ingenieurwissenschaftüchen Risikobe­
wertung. Dies leg! zumindest der anschließende Präzisierungsversuch nahe: "Unge­
wißheiten jenseits dieser Schwelle praktischer Vernunft haben ihre Ursache in den 
Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens " (a . a. 0.). Gerade dies kann aber 
nicht mehr Gegenstand der naturwissenschaftlichen Risikoforschung sein, die sich 
nur mit zumindest hypothetisch erkannten Gefahren befassen kann und nach 
Methoden der BeStimmung der Grenzen der dafür vorzuhaltcnden Sicherungen 
SUclH. Damit erweist sich das Bundesverfassungsgericht in seiner Funktion als nonn­
konkretisierender Ersatzgeset:tgeber n.ichr besser als das viel gescholtene Parlament 
selbst. Es erliegr dem analogen Zwang zur Produktion von Konsenshülsen und 
verkündet dilatorische Formelkompromisse. 
Der Gehalt des höchstrichterlichen Versuchs, die Entscheidung über die Akzepta­
bilitär kerntechnischer Risiken durch inhalts- und ergebnisbezogene Kriterien 
bestimmbar zu machen, wird in seinem Scheitern erneur deutlich. wenn man die 
daran anschließenden Operationalisierungsversuche der Verwaltungsrechtsdogma­
tik betrachtet. Hier hat sich ein kaum mehr übersehbarer Markt konkurrierender 
Diffcrenzierungsfonneln konstituien, deren Dilemma der begrifflichen Unschärfe 
niCht nur darin besteht, den Genehmigungsbehärden kaum direktive Entschei­
dungshilfen bieten zu können, sondern darin kulminiert, daß diese konturenlose 
Abgrenzungsrhetorik immer w ieder konfrontiert ist mit der augenscheinlichen Prä­
zision quantifizierter Grenzwertbestimmungen in untergesetzlichen Regelungen 
und subslaatlichen Normwerken. Die Verbalakrobatik mit Begriffen wie Gefahr, 
Gcfahrenverdacht, Restrisiko und Risikorest, Risiken mit und ohne erkannte Gefah­
renqualität. Gefahrenabwehr. Schadensvorsorge, Rest- und Mindestschäden, Risi­
kovorsorge diesseits und jenseits der Schwelle einer praktischen VorsteIlbarkeit eines 
theoretisch möglichen Schadenseintritts zeigt jedoch nicht nur die »sachliche Hilf­
losigkeit« der Rechtswissenschaft)8. Diese »juristischen Glaspcrlenspiele«J9 doku­
mcoricren auch den Funktionswandcl des Rechts in Richtung auf eine inhaltlich 
denormauvierte Legitimationsressource, die dazu parallel geführte technische Nor­
mensysteme weder in Genesis noch in Geltuog kontroUierbar halten kann . 
Damit wird auch die Metamorphose des aufklärerischen BegriHs der »praktischen 
Vernunft«, der ja immerbin aus der Kant'schen Erkenntniskritik entstammt und 
über R. Breuer'° in die verfassungsgerichtliche Konstruktion dcr Tcehnikkontrolle 
Eingang gefunden hat, zu einer affirmativen Leerformel offenkundig. Ist die Ver­
nunft nach Kam dann pr:lkrische Vernunft, "wenn sie ihren Ideen praktische Realiüt 
verschaffen kann«", so reduziert sich ihr Stellenwert in der Judikatur des Bundes­
verfassungsgerichts auf die apriorische Legitimation der programmatisch doch durch 

J8 F. O;senbUbJ, Die BelVertung vOn Rj,ikcn kcmtechnischer Anlagen 3m der Sich. dr<Ju,;,,"n, in: Blü· 
mellW.gner (Hrsg.), Technische Rj.jkcn und Rech., Karl.ruhe ,,81. S. 4~. 

)9 Wa~.r, NJW SO, 66! (668). 
40 DVBI. 78. 8z91f. 
4' VgJ. daw Schromm, ARS\, 68 (1981), S. )21 (),~ 1.). 
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das Recht zu kontrollierenden Entscheidungen im »private government« des admi­

nistrativ-industriellen Komplexes der Kernenergie. Daß die grundrechtlichen Ver­
bürgungen über subjektive Abwehrrechte des Einzelnen hinaus zugleich objektiv­
rechcliche Wertentscheidungen der Verfassung zur Pflic1u des Staates darstellen, 
~sich schützend und fördernd. vor diese Rechtsgüter zu stellen". hat das Bundes­
verfassungsgericht zwar gerade auch für die Bedrohung des Lebens und der mensch­

lichen Gesundheit durch die Gefahren der Kernenergie betone (S. 141 L). Daß sich 
diese Gefahren bisher noch nicht aktualisiert haben. scheint jedoch weniger ein 

Verdienst des Rechts und der Politik zu sein als vielmehr den immanenten Sieher­
heitsstrategien der Ingenieurwissenschaften und des glücklichen Zufalls verdanken 
zu sem. 

llJ. Gyundred)Le I1ls Verfahrensrechu - ein erster Schritt zu einer 
Prozedurali.sierung des Umweltrechis ? 

Anders als die ergebnisorientiefle »Kalkar-Entscheidung« hat der »Mülheim-Kär­

lieh-Beschluß« mit dem Stellenwert der Öffentlichkeitsbeteiligung im acomrechlli­
ehen Genehmigungsverfahren ein prozedurales Problem zum Gegenstand 

(BVcrfGE 5). 30 H.). Hier ging es um die Frage. ob bereits durch eine unterlassene 
Bekanntmachung und Beteiligung Dritter ein Geneh.migungsverfahren ungeachtet 
seines Entscheidungsergebnisses rechtswidrig werden und die Rechte Driuer verler­

zen könne. 
Die Rechtsprechung des Bundesverwalcungsgerichts und vieler Obergerichte hatte 
bis dahin den Standpunkt vertreten. im Regelfall sei eine verfahrensrechdiche Berei­
ligung Dritter nichts weiter als ein der Verwaltung dienliches Mittel. sich möglichst 
umfassend über den enrscheidungserheblichen Sachverhalt zu unterrichten<). Diese 

et3tistische Verfahrens konzeption war jedoch im Bereich des Umweltscnul'lesH lind 
spez.iell auch im AtomrechtH als probleminadäquat kritisiert worden. Sowohl der 
VGH Mannneim<6 als auch das OVG Lüneburg"7 hatten die Neigung zur Abkehr 

von der bisherigen Rechtsprechungspraxis deutlich erkennen lassen . 
Die verfassungsrechtliehe Fundierung des dieser Ansicht zugrunde liegenden 

modernen verfahrensbezogenen Grundreehtsverständnisses hatte insbesondere 
Häberle mit seinem Konzept des "surus acrivus processualis~ eingeleitet4!. Seine am 
angelsächsischen .due process of law« orientierte Grundannahme beruhr auf der 

These, durch die Berücksichtigung aller relevanten Interessen geöffnete Vorverfah­
ren vermöchten »mehr Grundrechtswirklichkeit zu schaffen als verwalrungsgericht­

liehe .Na.chverfahren<. da im Vorstadium prozessual eingeführt wird, was dem mate­
rialen Gehalt des Grundrechts dient.<9. Organisation und Verfahren wurden so 

-I' BVerfGE 39, I (~I) -Frislenlösung.; 46.160 (164) .Schleyer •. 
4) BVcrwGE 39, 1}5: 41.58 (631.); OVG Rh·Pf GcwA 77, I}.\ (IJI); B~y VGH DVBI. 79,67) (677) · 
44 Vgl. d.zu K R.edeker. Zur Ausglcic.hifunklion von Teilhabcrechlen zwise.hen Freihei, und Bindung, in: 

f~Slg.be zum ~ siährigen BeSlehen de .• Bundel'o·crw.hungsgcrichls. Munchcn '978. S. ! I 1 (! 10); Breuer 
NJW 78. 15J8 (1\64)· 

41 Vgl. die Beilrage \'on Blümd und Kimm.inich. in: Lukcs (H",g.). Fimhe, Deuu:chcs A,omrcclm·Sym-
posium, Berlin/KolnlBonn/München 1976, S .• 27 {{. und ,66 (I. 

46 DVBI. 76, 08 (I~O) .Why).. 
47 DVBI. 77, )47 (Hg) .00"" Chemicalu. 
48 Vgl. dazu P. H:ibcrlc. WDS,RL )0 (197l), S. 4\ (8611.); Hesse, EuGRZ 78, ~:7 und nun crwcittrnd 

H. Gocrlich , Grundrechte lls Verf,hren'glranli<n. Bldcn-B.den 1983 . 
49 Haberlc ••. ,. 0 ., S. 88. 
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zunehmend von der neuen Grundrechtsinterpretation entdecke und aufgewer­

ter lO . 

Da das Bundesverfassungsgericht in vorsichtiger Rezeption dieser Ansätze bereits in 

früheren Entscheidungen betont hatte, .daß GrundrechtsschulZ weitgehend auch 

durch die Gesralwng von Verfahren zu bewirken ist und daß die Grundrechte dem­

gemäß nicht nur das gesamte materielle, sondern auch das Verfahrensrecht beein­

flussen"sr, lag es nahe. nach der im »Kalkar-Beschluß" betonten objektiv-rechtlichen 

Schutzpflidu des Staates in materieller Hinsicht, die Verletzung subjektiver Rechte 

auf Verfahrensteilhabe dann in Erwägung zu ziehen. "wenn die Genehmigungshe­

hörde solche Verfahrensvorsch riften außer acht läßt, die der Staat in Erfüllung seiner 

Pflicht zum Schutz der in Art. 2 Abs. 1 GG genannten Rechtsgi.iter erlassen hat .. 

(BVerfGE 53. 30 (65/66»). Dies bejaht der Senat zunächst ganz pauschal für die 
Öffentlichkeicsbetciligung am atomrechtlichen Genehmigungsverfahren (5 . 66). 
Daß der Verfassungsbeschwerde dennoch im Ergebnis kein Erfolg beschieden war, 

liegt an der anschließenden Bewertung dieser Rechte für die im Rahmen der nach 

§ 80 V VwGO gebotenen Imercssellabwägung im angegriffenen verwalcungsgericht­

lichen Eilverfahren. Diese schwer nachvollziehbare Relativierung der eben prokJa­

mienen Verfahrensrechte hat auch die Richter Simen und Heußner zu ihrem viel­

beachteten Minderheicsvolum veranlaßt (BVerfGE 53,69 H.). Darin wird die Bedeu­

tung von Verfahrensrechten dahingehend prononciert, dic staatlichen Organe hätten 
»nicht nur POicht, die materiellen Grundrechte zu beachten, sie müßten ihnen auch 

durch eine entsprechende Verfahrensgeslahung Wirksamkeit verschaffen- (S.72). 
Intention des Minderheie$volums scheint zu sein, die durch ausfü"ungsbedürfcige 

Normbegriffe im materiellen Genehmigungsrecht entstehenden Unsicherheiten für 
die gemäß Art. 2 TI GG zu schützenden Rechrsgiiter durch verstärkte prozedurale 

Kontrollen zu kompensieren. Der Gebrauch unbestimmter RechlsbegriHe erschiene 

»eher tragbar, wenn durch ein fonnalisiertes, gerichtlich kontrollierbares Verfahren 

dafür vorgesorgt werde, daß die wesentlichen Entscheidungsfaktoren geprüft und 

die mit der Nonn angestrebten Ziele wirklich erreicht würden « (S. 75)~·. Gerade 

wenn aufgrund des Regelungsdefizits der gesetzlichen Programme die Definition 
von Sicherheits- und Risikodimensionen auf die administrative Ebene verlagert 

werde, könne es "verfassungsrechtlich nicht gleichgültig sein, wie gerade auch das 

behördliche Genehmigungsverfahren Slrukruriert ist und wer 3ls Beteiligter auf die 

Entscheidung Einfluß nehmen kann" (S. 76). Somit vertrauen die Richter auf umfas­

sende InfonnationsgewirlOung durch offene Kommunikation als Rationaliürsgaran­

tien des Entscheidungsprozesses. »Daß dieser Kommunikationsprozcß nur bei 
einem allseits fairen und vernünftigen Verhalten funktionieren kann, liegt auf der 

Hand~ (S. 77). 

Offenkundig ist jedoch auch, daß dieses normative Verfahrensmodell gerade im 
Umweltschutz durch inform~le Aushandlungsprozesse allcro!1S unterhufen wird lJ 

und daß die so stark gewichtete Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungsverfah ­

ren gerade nicht zum Garanten der Rationalität, sondern zu den Mustern gestörter 
Kommunikation zu zählen ist14 . Zumindest bei polygonalen und mulcidimcnsiona-

jO Vgl. zus,mmcnf,ssend Hesse, EuGRZ jS . 4'7 . 
j I So BVeriGE jJ. JO (65): schon früher zu An. l.j GG : ßVerfGE J7. IJ> (14' H.); 46, Jl5 (J)4) ; 49. HO 

("i) , zu Art. 1 1 GG: BVcrfGE J9. 276 (~96) ; 44 . lOS (119 ); 4S, 411 (4JO Cf.); 51, )8' ()89) ; zu Art. 1 

GG : BVerfGE 11, )14; p, 114 .• R..:iumungsschulz,. 
52 Un«r Bezug .\uf l!V"fGE)). )OJ CH') . K3p:l2iul~cnni"lung.< ; ·11. lj! (265); H. 105 (r 16). 
13 Vgl. dazu R . M.yntz, u. , .• Vollzug;probleme der Umwehpolitik, S,uIlgan 1978; E . Bohne, D~r in(or­

male Rech ... st ... ,. Berlin 198 J. 

S4 VSI. B,tldlc-lns,;,ul, Der Erönen.mg"ermin, Fr:lI\k(uri I'SO. 
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25° len Verwa.ltungsemscheidungen mit makro-administrativen Auswirkungen erweist 

sich das von Ule/ LaubingerH und Häberlc l6 besonders emphatisch verrretcne Har­
monicmodell des partizip3torischen Verfahrens als eine Hypothese, deren Fragwür­

digkeit bereits ein Blick auf soziologische Verfahrenstheorien bekräftigt hälte17. Zu 
Recht resümien: HoHmann-Riem über den Zusammenhang von Verrechdichung 

und informalen Umgehungsstrategien: »Informelle Ausweichhandlungen dürften 

um so wahrscheinlicher sein, je größer der Aufwand für die Einhallung rechtlicher 

FormaJisierungen wäre, je überflüssiger er von den Beteiligten empfunden würde, 
und je mehr die Formalisierungen einem realen oder vermuteten Flexibilitätsbedarf 

widersprächen~j8. Ihre Folgen sind um so einschneidender. je deuclicher die Asym­
metrie zwischen den Beziehungen der Genehmigungsbehörden und der Antragstel­

ler auf der einen Seite und den einwendeführenden Drinbetroffenen auf der anderen 
Seite auffällt. Zugleich mit der Betonung der Verfahrensrechte sieht sich damie die 

Rechtswisscnsch.aft vor das Folgeproblem gestellt, Kriteriell für eine Mißbrauchs­
grenze informaler Kooperationsbeziehungen und für andere Umgehungsversuche 

fonnaler Bindungen zu entwickeln I' . Solange das soziale Machtdifferemial unter den 

Akteuren der Umweltpolitik nicht an den Grundstrukturen der selektiven Imeres­

senberücksichtigungsmuster von Programmentwicklung und Implementation the­

matisien: wird. erscheint die Betonung von Verfahrensrechten, die am Ende des 
politisch-administrativen Entscheidungsprozesses erst wirksam werden können, als 

Versuch, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. Die zahlreichen informalen 

Umgehungsstrategien widerlegen jedoch keincsweg~ die Erkenntnis von der Grund­
rechtsrelevanz von Organisation und Verfahren, sondern bestätigen sie gerade. Aus 

deo sich ihnen entgegen slellelldell Widerständen kann z.umindcst entnommen wer­
den, daß eine prozeßorientierce Umweltschutzkonzeption verfestigte Macht- und 

Einflußkonstellationen durch die eingeleitete Politisierung des Entscheidungsvor­

gangs zu irritieren vermag. 

Mit der These, »daß sich wahrscheinlich nur über das Verfahrensrecht verhindern 

(lasse), daß der Bereich zwischen Recht und Technik zum juristischen Niemands­

land wird" (5. 76), weist das Minderheitsvotum schließlich auch über den zu eng 
gefaßten Rahmen der prozeduralen Grundrechtsgarantien im atomrechdichen 

Genehmigungsverfahren hinaus. Gefragt wird nach der .Zusammensetzung und 

Verfahrensweise solcher Kommissionen. die allgemeine Sicherheitsrichtlinien oder 

Immissionsgrenzwerte erarbeiten und da.mit weitreichende EIltscheidungen präjudi­

zieren « (5. 78). Damit wird zum ersten Mal die politische Qualität der atomrechdi­

ehen Programmenrwicklung aus prozcdura.len Grundrechtserwägungen heraus in 

Frage gestellt60
. Berücksichtigt man jedoch die restriktive Rezeption des ~Mülheim­

Kärlich-Bcschlusses « in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts61 und 

die reservierte Verfolgung des Verfahrenskonzepts in der anschließenden Rechtspre­

chung zum atomaren Genehmigungsrecht durch das Bundesverfassungsgericht 

selbstb
" so scheint eine Weiterführung der im Minderheicsvotum enthaltenen Kon­

trollansätze angesichts der Pendelschläge der Rechtsprechung zwischen vorwärts-

15 UlclL.ubinßu. 5<. DJT, D ~I f. 
16 In : Fcslschrjfl (ür Boorbers,Verbg, Stuugart-München-Hlnnovu '977. S. 47 ff. 
17 N. Lu hm2llJ1 , Legitimation durch Veriiliren. Bcrlin-Neuwi.d 1967. 
S8 VVDSIR.L .10 ( 198:), S. '90 (u6). 
19 Vgl d.7.u BVerwGE 4\, J09 .rlo.tgla" und Hoffmm.RLcm, a.'. 0., S. >'7 H. 
60 Vgl, d~zu auch Go~rlich, • . • . 0 ., S, .80 u. 18); Woll (FN ll), S. 444 H. 
61 BWrwGE 41, 18 (6) ; 60, 116 (171); 6l, '4J ('46). 
6 , 8VedGE 61,8, (110 U. 11)). Vgl. zur Krjtik der Tendenzen zur proz."ualen Ab,ehouung dcrVcr",.,I­

tungsgmchle Geulen KJ 80, '70 und Bo"elm.nn KJ 80, )89; SI. 401. 
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weisenden Ansätzen und affirmativer Reorientierung an den geronnenen bürokrati­
schen Handlungsmustern über die Rechtsfortbildung allein nur schwerlich realisier­
bar6

} . 

IV. Grundrechte als Anspruch auf Gesetzgebung - eine erweiterte Perspektive der 
Prozedura/isierung dei Umweltrechts? 

Der »fluglärm-Beschluß« (BVerlGE 56, 54 H.) kann als Weiterführung der in der 
.Mülheim-Kärlich-Entscheidung .. aufgeworfenen prozeßorientierren Rechtmäßig­
l<eitskootrolle verstanden werden. Start der Öffentlichkeitsbereiligung bei der admi­
nistrativen Implementation von Umweltgesetzen steht nunmehr die parlamentari­
sche Programmemwicklung selbst im Brennpunkt verfassungsrechtlicher Eröne­
rungen. 
Was im ~Kalkar-Beschluß" noch vom Zweiten Senat für den ~Schnellen Brüter« aus 
der ,.Namr der Sache. für ohne rechtliche Alternativen erklärt worden war, gewinnt 
nun für den Ersten Senat an rechtsnorm3liv:zu steuerndem Problemgehalt: die Rege­
lungsabstinem: des Gesetzgebers, seine nur vagen inhaltlichen Programmaussagen 
und deren zweifelhafte Akrualieäe. 
Wie an fast allen Problembereichen der Umwelrpolirik zu beobachten. seeht auch die 
Regulation der Lärmbelastung durch den Flugverkehr in einem deutlichen Mißver­
haltnis zwischen der Exlensitäl der formellen VerredHlichung und der unzureichen­
den inhaltlichen Regclungsintensität dieser Normen. Dies konnte jedoch nicht mehr 
unminelbar Gegensland der maleriell-rechdichen Prüfung des Bundesverfassungs­
gerichts sein. da die Verfassungsbeschwerde gegen die Zulassungsregeln von Ver­
kehrsflugzeugen im Luftverkehrsgesetz von 1959 und gegen die Immissionswert­
konzeption des fluglärmgesetzes von 1971 wegen Versäumung der durch § 93 Il 
BVerfGG limitierten Frist verwirkl war. Das Bundesverfassungsgericht erörtert 
demgemäß auch nur, ob der Gesetzgeber durch Untätigkeit angesichts allgemein 
zunehmender Flugbewegungen, des Überganges zu laulstarken Düsenmaschinen 
und der zunehmenden Besiede!ungsdichte nicht eine verfassungsrechdiche Pflicht 
zur Nachbesserung einer ursprünglich als verfassungskonform zu betrachtenden 
Regelung haben könnte (BVerfGE 56, 70 H.). Dogmatischer Bezugspunkt ist dabei 
wie bereits tür die eben diskutierten Entscheidungen die aus Are. 2]I GG hergelei­
tele objektiv-rechtliche Schurzpflicht des Staates. Leben und Gesundheil vor reches­
widrigen Eingriffen zu bewahren (S. 73). 
Daß dieser Rechtsgedanke zum ersten Mal in der Entscheidung zur ~Fristenlösung~ 
(BVerfGE 39, I (41» formuliert wurde. mag überraschen. Der rechtsdogmatische 
Bezugsrahmen dieser viel gescholtenen Judikatur erweist sich nunmehr als potcn­
licller Hebel. die Versäumnisse der Umweltpolitik justizförmig zu thematisieren. 
Kann man die Instrumenralisierbarkeil des verobjcktiYierten Schutzbereichs der 
An. I und 2 GG für die Bel:mge des Umweltschutzes noch mir der Regel'schen 
"List der Geschichte« ironisieren, so verstärkl sich damit jedoch auch die Tendenz 
7IJr Oe:p:\rbment:\ri,i"rnng tI"s V",rbssllllgsred'ls . 

Trotz des grundsätzlich einer richterlichen Nachprüfung entzogenen politischen 
Ermessens des Gesetzgebers bei der Entscheidung über den Erlaß eines Geselzes64 

gehörr die Bejahung einer Nachbesserungspf1icht für einmal erlassene Gesen;e mite-

6} So ,uoh Pi,schas (FN >7). $. 16. 
64 BV"rfGE '. 9i ('00); 11, 1\S (161) . 

25
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lerweilc zum Grundbestand der verfassungsgcrichrlichen Kontrolle der politischen 

Programmentwicklung61. Der vielfach zu beobachtenden geschichtslosen Dethema­

tisierung dieser demokratierheoretisch schwerwiegenden Enrwicklung sci immerhin 

die kritische Anamnese gegenüber gestellt, d3ß Laufer noch 1968 eine solche Unrer­
lassungskomrolle des Gesetzgebers in den Bereich utopischer Phantasmagorie ver­

wiesen haneu . Daß sich das Bundesverfassungsgericht nun mehr und mehr als poli­

tische Initiativkörperschaft gerien67, erscheint aber heutLUtage nur noch dann 
dubios, wenn man einem illusionären Parlamentarismusbegriff anhängt, der der Ver­

fassungsgerichtsb~rkeit keinen m~ßgeblichen politischen Gestaltungsspielraum 

zuerkennen will. Im iibrigen erscheint eine durch das Verfassungsgericht ausgespro­

chene Verpflichtung des Gesetzgebers zur bisher versäumten Gcset:t.gebung demo­
kratietheoretisch weniger brisant als eiDe restriktive inhaltliche Zensur der von ihm 

getroffenen Entscheidungen, da damit lediglich ein parbmentarisch dethematisiertes 

Problem an die Legislative zurück adressiert wird. 

Ber.eirs in der «Kalkar-Entscheidung« waren die Maximen der parlamentarischen 
Nachbcssenmgspflichr grundsätzlich auch fur den Umweltschutz als anwendbar 

erklärt worden. Eine Pflicht zum »Nachfassen« sei insbesondere bei »noch nicht 
absehbaren Entwicklungen« und »veränderren Umständen« zu erwägen (BVerfGE 

49, I JO). Entsprechend konstarierte auch der »Mülheim-Kärlich-Beschluß« eine 

staatliche Mitverantwortung für die Risiken der modernen Technologien, »wenn der 

Staat durch die Schaffung von Genehmigungsvoraussetzungen und die Erceilung von 

Genehmigungen« rätig geworden ~ei (BVerfGE B, 58). Dem tritr nunmehr das 

Gericht auch für das Problemfeld des Fluglärms bei. indem es in ihm grundsätzlich 

ein den Schutzbereich des Art. 1 11 GG tangierendes Gesundheitsrisiko anerkennt 

(BVerfGE 56,77) und die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gebotene Lärmbe­
kämpfung zu einer grundrechtsrelevanten Pflicht erklärt, die ,>nicht ausschließlich 

davon abhängen (dürfe), welche Maßnahmen gegenwärtig technisch mlch.bar« seien 

(S. 80). 
Obwohl der Senat weiter konstatiert, daß auf dem Gebiet der Fluglärmbekämpfung 

weder befriedigende Verhältnisse erreicht noch alle denkbaren Schutzmaßnahmen 

verwirklicht seien, kommt er gleichwohl zu dem Ergebnis, der Gesetzgeber habe die 

ihm obliegenden SchuTzpflichten durch das Unterlassen von Nachbesserungen am 

Gesetz noch nicht verletzt (a. a. 0.). Es fehle nämlich an einer evidenten Pflichtver­

letzung, die das grundsätzlich zu beachtende politische Ermessen des Gesetzgebers 

50 reduziert haben könnte, daß sich der Enrscheidung5spiclraum über das "Ob" und 
"Wie« umwehpolitischer Interventionen gleichsam alternativlos verdichtet hätte6s . 

Ein Verfassungsversroß kann danach erst dann festgestellt werden, "wenn evident 

ist, daß eine ursprünglich rechtmäßige Regelung wegen zwischenzeitlieher Ände­

rung der Verhältnisse verfassungsrechtlich untragbar geworden ist, und wenn der 

Gesetzgeber gleichwohl weiterhin untätig geblieben ist oder offensichtlich fehlsame 

Nachbesserungsmaßnahmen getroffen hat« (S. 81). 

50 plausibel die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten allgemeinen Kriterien 

für eine judikative Kontrolle der parlamentarischen Programmentwicklungs- und 

Programmrevisionspflicht zunächst auch ausfallen mögen, so wenig kann die darauf 

folgende Subsumtion überzeugen. Hier hätte der Senat im einzelnen klären müssen, 

61 BVenGE ~I, 1 (n) .Muhlcngesetz_; 10, 190(J77) oMitb •• ,imrnung.; ll, '74 Ü'7).BA(öG.; vgl. dazu 
auch Breutr, Ocr SL1a, 16 (1977). S. 21 11. und Stellner. DVBl. S), 1 uJ. 

66 H. I...,ufer, Bundesvorhssungsger;ch, und politische, Prozeß. Tübingen 1968. S. J71. 
67 Vgl. d .... u Mas.sing (FN ll. S. 4 z. 
68 A .•. O. unter Berufung ,uf BVcnGE 4. 7 (18); 27, ~5 J (.8)); j), JOJ (JH); J6,), r (HO); )9, r (44); 46, 

,60 (164). 
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ob die in den einschlägigen Gesetzen enthaltenen Regelungskonzepte, Eingriffsbe­
fugnisse und Ermächtigungen zur untergesclzlichen ProgrammentwickJung als 
legislativc Steuerungsdimensionen ausreichen und somit eher ein administratives 

Vollzugsdefizit anwnehmen ist oder ob es hinreichende Gründe gibt, die Konzep­

tualisierung des Fluglärmschutzes durch den Gesetzgeber selbst zu kritisieren. 
Bedenken härten sich hier vor allem wegen mangelnder gesetzlicher Vorgaben für 
einen aktiven Lärmschutz aufdrängen müssen. Statt dessen begnügte sich das Bun­
desverfassungsgericht mit der Exkulpation der parlamentarisch.en Regdungsabsti­
nenz durch die Zusammenstellung von Aktivitäten, die von internationalen Gre­

mien, der Bundesregierung und vom Bundestag seit '97' eingeleitet worden waren 
(S. 82 fL). Gehl es um das Untätigbleiben des Geserzgebcrs, so erscheine der Verweis 

auf die umfangreiche Förderung der Umweltforschung, die Berufung von Kommis­

sionen, die Erstellung von Bestandsaufnahmen zur Umweltbelastung, die Veranstal· 
tung öffentlicher Hearings und parlamentarischer Anfragen allein als keine ausrei· 

chende Begründung für die dilatorische Behandlung des Problems als Gegenstand 
der parlamencarischen Gesetzgebung. Statt dessen scheim sich d:u-in weniger der 

Regelungswille als vielmehr die aktivlstische Version der Politik der "non-deeisionsu 
zu dokumentieren. 

Eine Parallele zum Regelungsdefizir im Fluglärm bietet das Problem des Verkehrs­
lärms, auf den das Judikat des Bundesverfassungsgerichts übertragbar isl. Hier sah 
zun~chs[ das Schutzsystem der §§ 41 ff. BImSchG eine weitgehend auf die admini­

strative Programmenrwicklung delegierte Ermächtigung vor, durch den Erlaß von 
Immissionsgrenzwerten im Verordnungswege die erforderlichen quantitativen Fest­
legungen zu treffen. Entsprechende Arbeiten der Ministerialbürokratie wurden 
jedoch abgebrochen, um cin umfassenderes VcrkchrsJlrmschutzgesetz zu ermögli­
chen. Nach seinem parlamentarischen Scheitern blieben die §§ 4' f(. BlmSchG nicht 

weiter operationalisierte Regelungsrudimente69 • Nachdem nun das Eundesverwal­
tungsgericht die Unvollziehbarkeit der Verkehrslärmschutzkonzepte festgestellt 
hat70, liegen verfassungsrechtliche Bedenken nahe, ob der Sta;lT nicht gegen die vom 
Bundesverfassungsgericht reklamierte Schutzpflicht verstoßen hat. Stellt man auf die 
Regelungsbedüdtigkeit und die Regelungsabstinenz ab, liegt eine Verletzung des 

Art. 2 II GG auf der Hand, läßt man die reine politische Aktivität im vorlegislativen 
Raum genügen, käme man zu einem dem »Fluglärmheschluß" entsprechenden 

Ergebnis. 
Die mangelnde Stringenz. der verfassungsgerichdichen Programmenrwicklungskon­
\folie hat für die Beziehungen zwischen Parlament und Verfassungsgerichtsbarkeit 
ambivalente folgen. Zum einen dokumentiere das Bundesverfassungsgericht in der 
grundsätzlichen Bejahung von NachbesserungspOichten des Parlaments, daß es 
gewillt ist, den Gesetzgeber unter verstärkte KontroUe zu stellen, zum anderen zeigt 
seine bisherige Entscheidungspraxis, daß der aktuellen Umweltpolitik von dem 
demonstrativ über das Parlament gehängten Damoklesschwert derzeit noch wenig 
zu drohen scheine. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfas­
sungsbeschwerde gegen das staatliche Untätigbleiben gegenüber dem »sauren 

Regen" belegt diese These7'. Somit entwickelt das Gericht auch gegenüber der legis­
I,ltiven Programmenewicklung im Umweltschutz weniger die Attitüde des :IulOritl' 

69 Vgl. duu E Schmidl-Aßmann, SChUIZ gegen Verkehrslli.rrn. in , Salzwedd (Hr<g.). Grundzüge d", 
Umweh.""I",. Berlin '981,5.}, J (J ,8). 

70 IlVerwG DÖV 8" 758 (71?). 
7' BV.dG UPR SJ. )72. Kaum ein Bereich des Umweltrechts ,eheim in Zukunft vor ihnlichen Verhs­

sllngsbcsehwcrdcn sicher zu ,ein. Eme n"ue Beschwerde in S.chen Dio~in ist bereits .nhänSig (vgl. Der 
Spiegel '5;' 9S4). 

2 fJ 
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254 ren Zensors als der milden Autorität eines souveränen Hüters des verbände-plura­
I istische.n Konsenses 72 • 

Jedoch ist anzunehmen, daß mit der Verschärfung der ökologischen Krisensym­
prome und dem verstärkten Auftreten organisierter Interessen zum Schutze der 
Umwelt die in der ~Fluglärmeotscheidung« entwickelten Ansätze nicht folgenlos 
bleiben können. Bedeutungsvoll erscheinen sie aber weniger in bezug auf eine Pro­
grammentwicklungskontrolle des Bundestages als vielmehr der Exekutive und hier 
besonders der einzelnen Länder. Betrachtet man die vielfältigen und zum Teil jahr­
zehntelang ungenutzten Ermächtigungen zur umweltpoJicischen Programment­
wicklung durch die Regierungen der einzelnen Bundesländer7l , so ist diese Rege­
lungsabsrinenz um so prebrer. als :lUS den allgemeinen Zielen der jeweiligen Gesetze 
und ihren zum Teil bindenden Ermächtigungsnormen ein im Vergleich zu Art. 2 II 
GG wesentlich bestimmterer Schutzauftrag zu entnehmen ist. Allein die Restriktio­
nen 'des auf den Individualrechtsschutz reduzierten öffendich-rechdichen Rechts­
schutzsystems können hier noch der Mobilisierung einer umfassenden judikativen 
Programmeotwicklungskontrolle emgegengehalten werden , 

v, Umweltschutz als fnhalts- und Schrankenbestimmung des Privateigentums -
neu entdeckte Grenzen für die Grundrechtstlusübung? 

Der .Naßauskiesungs-Beschluß .. (BVerfGE 58, 300 H.) enthält in seiner L1mwelt­

rechtlichen Komponente einen Abgrenzungsversuch zwischen verfassungsrechtli­

chen Bestands- und Entschädigungsgarantien des Privateigentums und den Gestal­
lUngsspiclräumen der Urnwcltpolirik. Insoweit unterscheidet er sich von den teeh­
nikzentrierren Entscheidungen, die eben erörtert wurden . 
§ la III des WHG normiert eine für den Umweltschutz richrungsweisende Schran­
kenbesrimmung des Privateigentums : »Das Grundeigentum berechtigt nicnt I. zu 
einer Gewässerhenutzung, die nach diesem Gesetz oder nach den Landeswasserge­

setzen einer Erlaubnis oder Bewilligung bedarf . .. « Daruncer fällt nicht nur die 
EinleilUng von Abwässern. sondem auch die Kiesgewinnung, soweit dadurch das 
Grundwasser berührt ist. Der damit intendierte Gewässerschutz wurde durch die 
res rri klive Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur behördlichen 

Gestaltung solcher Eingriffe in die Natur unterstützt7" durch die entschädigungs­
rechtliche Judikarur des Bl.Indesgerichtshofes7l im Falle der Vers::lgung der wasser­
rechrlichen Genehmigungen jedoch auf der fiskalischen Ebene faktisch weitgehend 

konterkarien76• 

Demgegenüber stellt das Bundesverfassungsgericht im .Naßauskiesungs·Beschluß« 

ausdrücklich fest, das WHG unterstelle »das Grundwasser einer vom Grundeigen-

7' Vgl. d12.u Hasefbdeur (FN 22). S. J '4 f!. 
7J Vgl. nur §§ }6, }6b. 17 WHG ; § I S IJI AbfG; §§ H. 46. 49 I, 49 H. 49 111 BImSehG . 
74 Vgl. BV~rwGE 11. HO . 

7$ BGHZ 60. 116. 
76 Die just.izimmmenlc Btdculung dieses Bcschlu;s« ~cgt dlh« in der tmCul~n Khrstcllung der Kompl'­

lenzb.reieh. der ordentlichen und der V.rw. lrungsgt.richub.rkeil bei Re<:huweiligkeilen um den 
Eigenlum,btgriH des Art. 14 GG. Dall dieser Enucheidung d.r jUSli7.pO~li"h >ußem delikale VO'ßlng 
eines vom ßv.rlG beim eli.senlien.n BGH n>chdrucklich angemahnten Vorl.gcbeschlusscs zugrunde 
~egt (v!;l. dazu das obilerdictum in ßV.rfGE 4$ . 6} (71 f. u. So f.) und den Vorlagebeschluß (BGH NJW 
78. H9 j ». um die emgegenllufendc RechLSprrchung des BGH in die verfa5sung>rcchtli,hcn Schr::mxcn 
zu welsen (\'gl. etwa BGHZ 60. [16 ( ,}6 f.)). sei h!er nur lOgemerk, (vgl. dazu Ilryd •• Ocr Kampf um die 
Defini,;on von An . '4 GG, vcrv. Ms. , e~che;"1 in Band 10 de, Jahrbuch. für Rechtssoziologie und 
RechlS,beorie ö zur kontrove .... en Re7.cpuon von BVcrfGE 58, }oo: R.illSlicg, NJ\X' 8" 7~1; Kimminich. 
NuR 8), '; Leisn«, DVB!. S" 6,.) 
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turn losgelösten öffentlich-rechtlichen BenuLZungsordnung. (S. 328). Dem ent­
spricht ;wch der Regelungsansau des § 6 WHG, nach dem den Nutzungsinceressen­
[cn grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf Genehmigung ihrer Vorhaben zusteht 
(a. a. 0.). Somit basiert das Eigentumskonzept des WasserrechLS darauf, daß .. dem 

Grundstückseigentümer prinzipiell nichr das Rechr gewähre (wird). auf das im 
Untergrund vorhandene Wasser einzuwirken. So wie seine Befugnisse an den 
Grundstücksgrenzen enden, endet seine RechLSstellung in die Tiefe prinzipi<!!l dOr!, 
wo cr mit dem Grundwasser in Berührung kommt« (S. )29). 
Für das Bundesverfassungsgericht gehören diese wasserhaushalLSrechrlichen Re­

striktionen lU der gemäß An. J4 I 2 GG legislativ zu konkretisierenden Definition 
des Inhalts und der Schranken des Eigentums. die deutlich von der legal- und 
Administrativenteignung des Art. 14 III 2 GG abzugrenzen sei (S. 330 f.) . Mithin 

liegt im zivilrechtlichen Eigentumsbegriff keine abschließende Regelung von Inhalt 
und Schranken der verfassungsrechtlichen Eigentumsvcrbürgungen des An. 14 GG. 
Dies bedeutet auch die Absage an die aus den justizpolitischen Kampfzeiten der 
Weimarer Republik tradiene Auffassung]], eine Enteignung liege schon dann vor, 

~ wenn das Recht des Eigentümers, mit seiner Sache gemäß § 9°.3 BGB nach Belieben 
zu verfahren, zugunsten Driner beeinträchtigt« werde78 • Dazu stellt das Bundesver­
fassungsgericht lapidar fest: »Diese am Vorrang der bürgerlich-rechtlichen Eigen­

tumsordnung gegenüber öffentlich-rechtlichen Vorschriften orientierte Rechtsan­
sicht entspricht nicht dem Grundgesetz. Der Begriff des von der Verfassung gewähr­
leisteten Eigentums muß aus der Verfassung selbst gewonnen werden« (S. 3.35). 
Damit schwindet <'luch die Begründbarkeil des Eigentumsschulzes gegenüber der 
Umweltpolirik aus vorgeblich überpositiven und vorstaallicheD Wenordnungen. 

- Der Gesetzgeber ist bei der Schaffung einer dem Grundgesetz gemäßen Güterord­
nung nicht an einen aus der ,Narur der Sache, sich ergebenden Eigentumsbegriff 

gebunden« (S. 339). Gesetzgebungstechnisch bedeutet dies, daß bei knappen 
Umweltressourcen das präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. das einen Rechts­
anspruch auf Genehmigung einräumt, wenn keine Versagungsgrunde greifen, nicht 
mehr als das einzig adäquate ordnungsrechtliche Komplemenrärinstiruc zum Privat­

eigentum betrachten werden kann. 
Die möglichen Folgen dieser EntScheidung sind noch nicht absehbar. Was das Bun­

desverfassungsgericht in bezug auf den Grundwasserschutz entwickelt hat. wird für 
den Schutz fließender Gewässer prinzipiell kaum zu negieren sein. Fernwirkungen 

auf andere Rechtsgebiete, insbesondere z.um Immissionsschutz. sind, zumal das 
Bundesverfassungsgericht explizit auf die Vergleichbarkeit des Wasserhaushalts und 

der luftreinhaltung verweist (5.3.39), gleichfaUs kaum von der Hand zu weisen79 • 

Davon könnten grundsätzlich nicht nur neu zu errichtende Anlagen betroffen wer­
den, sondern auch bereits konzessionierte Altanlagen. Schon für alte wasserrec.htli­
ehe Nutzungen hat das Bundesverfassungsgericht belOnt, der Gesetzgeber sei bei der 
Neuordnung eines Rechtsgebieres nicht gehalten, "die alten RechLSpositionen zu 
konservieren oder gegen Entschädigung zu entziehen« (5 . .3 5 I). Vielmehr könne er 

durch "eine angemessene und zumutbare Überleirungsregelung individuelle Rcchts­
positionen umgcstahen, wenn Gründe des Gemeinwohls vorliegen. die den Vorrang 

vor dem ... Vertrauen auf den Fortbestand eines wohlerworbenen Rechts verdie­
nen« (5. 35 ! )80. 

77 Vgl. d.,.u O. Korchheimer. D,e Grenzen der Entetgnung ('9lo), in: de"., Funktionen des Stll,e, und der 
V.rf.ssung. )0 Analysen. h3IlkfunIM>in 1 ~7I . S. ll) 1(. 

78 RGZ n6. J68 (l7I). 
79 Vgl. d:uu den sehr instruktiven Aufsatl von Sendlcr, UPR 8J, H (40 f.). 
80 Unter Hin"'ei, auf BVedGI: JI, 275 (,SS); }6, lSI (l?}) : 4}, '4. (,88). 
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VI. Programmentwicklungskomrolle - ein neues Tätigkeilsfeld für ein 
prozeßorientiertes Umweltrerht? 

Vergleicht man die vier umweltrechdichen Leitentscheidungen des Bundesverfas­
sungsgerichts, ergibe sich ein Schwerpunkt in den technikbezogenen Problematisie­
rungen. Sieht man von der &Naßauskiesungs-Entscheidung~ ab, überwiegen die pro­
zeßorientierten Themaeisierungen die ergebnisorientiercen. Darüber hinaus hat auch 
die ergebnisorientierte Fragestellung des "Kalkar-Bcschlusses« kaum die materieUen 
Rechtmäßigkeitskriterien entwickeln können, auf die eine inhaltliche Kontrolle 
technischer Risiken angewiesen ist. Dagegen enthalten der »Mülheim-Kärlich­
Beschluß« und die »Fluglärm-Enrscheidung~ einige wichtige und ausbaufähige 
Überlegungen zur Dimensionierung des verwaltungs- und verfassungsgerichrlichen 
Prüfungsrahmens, da sie Programmentwicklung und Implementation von Umwelt­
standards als politiscb-administrativen Prozcß begreifen, für den ergebnisbezogene 
Rechtmäßigkeitserwagungen nur in seltenen fällen eindeutige Maßstäbe setzen kön­
nen. Allerdings bleiben auch die prozedural orientienen Ansätze letztlich solange 
noch Komrollrhetorik, als sie nur abstrakte Kriterien entwickeln, ohne sie im kon­
kreten Fall praktisch werden zu lassen. 
Nimmt man die eigentumsrechdiche Komponente der Umwelrpolirik, die der 
.. Naßauskiesungs-Beschluß~ enthält, hinzu, ergibr sich, daß das Bundesverfassungs­
gericht die legislativen Entscheidungsräume weitgehend oHen gehaleen und sich 
selbst dJe Basisvorausseezungen für eine Intervention in den umweltpolirischen Pro­
zeß geschaffen hat. Dies ging zwar im Endeffekt zunächst meistens zu Lasten der 
umwclcsehutzorientierten Interessen, zeigt jedoch auch, daß aktuell noch der 
Gesetzgeber geforden ise und auch gefordert werden kann . Weder reicht der Hin­
weis auf die Bestandsgarantie des Art. 14 GG aus, um der Umweltpolitik restriktive 
Grenzen zu setzen, noch ergibt sich bisher aus Art. 2 II GG ein einklagbarer 
Anspruch auf eine Gesetzgebung, in der die ökologischen Anliegen den unum­
schränkten Vorrang beanspruchen könnten. Insoweit also ergebnisbezogen oHen, 
wird sich der verfassungsrechtliche Prüfungsrahmen - wenn überhaupt - auf die 
form- und funktionsgerechte Entwicklung von Umwehschuezprogrammen bezie­
hen müssen. 
Dies bedeutet zunächst, daß sich die Rcchemäßigkeitskonrrollen nicht nur auf die 
Prüfung des Zustandekommens, sondern vor rulem auf die Steuerungs- und Ent­
wicklungsfähigkeit nachfolgender ProgrammentwickJungsphasen beziehen soUten. 
In diesem Sinne häHe die Rechtsprechung zu allererst dafür zu sorgen, daß die auch 
in der Umweltpolitik dominierende Neigung zu dilatorischen Fonnelkompromissen 
die Gesetzgebung nicht vollends in rituellen Übungen rhetorischer Problembearbei­
tungen auflöst. Die auch für das Umwehrecht zu beachtende» Wesentlichkeitsche­
orie« könnte dabei durch eine prozeßoriemierte Interpretation problemadäquate 
Kontrolldimensionen eröffnen!'. Hier dürften umfangreiche Aufgaben für eine kri­
tische Durchfors[ung der bisherigen Umweltgesetzgebung auf prozedurale Mängel 
zu bewältigen sein, die letztlich eine konzeptionelle Neuordnung der Gesetzgebung 
erfordern . 

3, Vgl. dazu Wolf (rN 11), s. 4P (. 
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